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1. Nachtrag zur Friedhofsordnung für den Friedhof
Quatitz des Ev.-Luth. Kirchspiel Oberlausitzer Hei-
de- und Teichlandschaft vom 25. Januar 2002
vom 12.12.2023

Der Kirchenvorstand des Ev.-Luth. Kirchspiel Oberlau-
sitzer Heide- und Teichlandschaft hat am 12. Dezember
2023 die nachstehenden Ergänzungen der Friedhofs-
ordnung vom 25. Januar 2023 beschlossen und erlässt
hierzu den folgenden 1 Nachtrag:

Artikel I
§ 9 Öffentliche Bekanntmachung erhält folgende
Fassung:
(1) Diese Friedhofsordnung sowie alle künftigen Än-

derungen und Nachträge bedürfen bedürfen zu ih-
rer Gültigkeit der öffentlichen Bekanntmachung im
vollen Wortlaut.

(2) Die öffentliche Bekanntmachung ab dem 1. Januar
2024 im Friedhofsanzeiger der Ev.-Luth. Landeskir-
che Sachsens (Friedhofsanzeiger). Der Friedhofs-
anzeiger erscheint ausschließlich elektronisch.

(3) Der Friedhofsanzeiger wird auf der Internetpräsenz
der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens veröffentlicht
und ist erreichbar unter www.evlks.de/friedhofsan-
zeiger.

(4) Der Friedhofsanzeiger wird zudem wie folgt zugäng-
lich gemacht: jeweils ein Ansichtsexemplar liegt in
der Friedhofsverwaltung aus. Ein Ausdruck der
Friedhofsordnung in der jeweils gültigen Fassung
aus dem Friedhofsanzeiger der Ev.-Luth. Landeskir-
che Sachsens wird im Einzelfall vom Friedhofsträ-
ger zur Verfügung gestellt und übersandt. Eine Er-
stattung der Auslagen kann verlangt werden.

Artikel II
Dieser Nachtrag tritt nach Bestätigung durch das Ev.-
Luth. Regionalkirchenamt Dresden am Tag nach seiner
Veröffentlichung in Kraft.

Quatitz, den 12. Dezember 2023

Kirchenvorstand des Ev.-Luth. Kirchspiel
Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft

Aechtner Walter
Vorsitzende Mitglied

bestätigt

Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens
Regionalkirchenamt Dresden

Dresden, den 20.12.2023

am Rhein
Leiter des Regionalkirchenamtes


